
‚Wahrlich, Allah hat bei allen Dingen vorgeschrieben,
sie auf die beste Art zu machen!

Von Schaddad Ibn Aws - möge Allah mit ihm zufrieden sein - wird überliefert, dass er
sagte: „Zwei Dinge habe ich vom Gesandten Allahs - Allahs Segen und Frieden auf ihm -
(auswendig)gelernt; er sagte: ‚Wahrlich, Allah hat bei allen Dingen vorgeschrieben, sie

auf die beste Art zu machen! Solltet ihr also jemanden töten müssen, so tötet ihn auf die
beste Art. Und schlachtet ihr, so schlachtet auf die beste Art; und man soll sein Messer

schärfen und das Tier, das man schlachten will, zur Ruhe bringen!‘“
[Absolut verlässlich (Sahih)] [Überliefert von Muslim]

Der Prophet - Allahs Segen und Frieden auf ihm - berichtet, dass Allah uns dazu verpflichtet
hat, alle Dinge auf die beste Art zu machen: d. h. sich stets bewusst zu machen, dass man
von Allah gesehen wird. Das gilt sowohl für gottesdienstliche Handlungen, als auch für die
Verrichtung von Gutem oder das Abwenden von Übel von anderen Geschöpfen. Dazu gehört
auch,  auf  die  beste  Art  und  Weise  zu  töten  und  zu  schlachten.  Die  (von  einem  offiziell
eingesetzten  Richter)  verhängte  strafrechtliche  Vergeltung  eines  vorsätzlichen
Tötungsdelikts (Al-Qisas) auf die beste Art zu vollstrecken heißt, die leichteste, sanfteste und
schnellste  Art  zu  Töten  auszuwählen.  Die  beste  Art,  nach  den  islamischen  Regeln  zu
schlachten  bedeutet,  möglichst  sanft  mit  dem  Tier  umzugehen,  indem  man  das
Schlachtinstrument zunächst schärft. Man schärft es jedoch nicht vor dem Tier, sodass es
dabei zusehen muss und man schlachtet es nicht vor anderen Tieren, sodass sie dabei
zusehen müssen.
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